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Zielsetzungi

Das Heilpraktikergesetz vom 17. Februar 1939 (RcBl. I S. 251 -
BGBI. II|2I22-2), it]' der jeweils geltenden Fassung, macht die
Ausübung von heilkundlichen Tätigkeiten durch Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker von einer entsprechenden Erlaubnis
abhängig. Hierfür ist eine staatlich anerkannte Fachqualifikation
nicht Voraùssetzìmg. Umso mehr liegt es im I¡te¡esse des Ge-
sundheitsschutzes und der Gefahrenabwehr, die (berufliche) Zu-
verlässigkeit derHeilpraktikerinûen undHeilpraktiker sicherzu-
stellen. Be¡eits bei der E¡laubniserteih¡ng sind daher unabweis-
ba¡e Mind€stanforderungen zu erfüllen, um eitre Beeintâchti-
gung der Gesundheit behandelter Persdnen zu vermeiden.
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Im Einzelien wird zum Vollzug des Heilpraktikergesetzes und
de¡ E¡sten Du¡chfüh¡ungsverordnung zum Heilpúktikergesetz
vom 18. Februar 1939 (RGBI. I S. 259 - BGBLII[2I22-L|), ín

der jeweils gelrenden Fassurg. bestimmt:

I Erfordernis der Erlaubnis

l.l Wer die Heilkunde ausüben w¡ll, ohrìe àls Arzt oder Ärz-
tin approbiert oder lûllabe¡ einer E¡laubnis im Sinne des

$ 3 und $ 10 der Bundes¿i¡zteo¡drung zù sein, bedad de¡
Edaubnis naçh $ I Absatz 1 des Gesetzes übe¡ die be¡ufs-
mäßige Ausübutrg de¡ Heilkunde oh¡e Bestallung (Heil-
pnktikergeseÞ) vom 17. Februar 1939 (RGBI. I S. 251 -
BGBI. lll 2122-2), z1r letzt geände¡t du¡ch Artikel I 5 des

Achten Eu¡o-Einfüh¡ungsgesetzes vom 23 . Oktober 200 I
(BCBI. I S.2702.2705.¡. Ausübung der Heilkunde isrje-
de berufs- oder gewe¡bsm¿ißig vorgenommene Tätigkeit
zur Feststellung, Heilung ode¡ Linderung von Künkhei

ten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn
sie im Dienst von aûderen ausgeübt wird ($ I Absatz 2 des

Heilpraktike¡gesetzes). BeiVorliegen der dort genannten

Vo¡aussetzungen wird nach stäldiger Rechtsplechung die
Heilkunde allerdings nur daûr ausgeûbt, welm die Tätig-
keit nach allgemeiner Auffassung ¿i¡ztliche beziehungs-
weise medizinische Fachke¡ntnisse erfordert.

Ob solche FachÌenntnisse im konketen Ei¡zelfall erfo¡-
de¡lich sind. ist zum einen vom Ziel, von der Methode und
de¡ Art de¡ Täligkeit abhängig; zum anderen kam aber
auch die Bewteilung, ob die konk¡ete Behandlung begon-
nên werden darf, solche Fachkenntnisse e¡fordern. Ent-
scheidend ist stets, ob die Tätigkeit ih¡e¡ Methode nach
oder, weil ih¡e sachge¡echte A¡wendung eine hin¡eichen-
de diagnostische Abklärulg voraussetzt, in den Händen
Unberufener gesundheitliche Schäden verursachen ka¡n.
Folglich ist nicht jede Tätigkeit, auf die die Legaldefini-
tion des $ 1 Absatz 2 des Heilpraktikergesetzes zutrifft,
Ausübung derHeilkunde. Andererseits kann s¡e - wie zum
Beispiel im Fall von ope¡ativen Eing¡iffen zu kosmeti-
schen Zwecken - bei Fehlen eines k¡anlhaften Zì¡standes.
also bei Maßnahmen am gesunden Menschen, gleichwobl
vorliegen. Keine Ausübung der Heilkunde und somit nicht
erlaubnispflichtig im Sinne des Heilpraktikergesetzes sind
nach der Rechtsp¡echung des Bundesverfassungsgerich-
tes (2. M¿itz 2004 [ BvR 784103] beziehungslveise 3. Jùni
2004 l2 BvR 1802/02)) Tätigkeiten des sogenannten geis-
tigen He¡lens oder Wunderheilens.

hrnerErlaubnis nach S I Absaz I des He¡lprakl¡kergesel-
zes bedürfen auch Personen, die in eigenerVe¡antwottùng
und ohne den Weisungen einer zur Ausübung de¡ Heilkun-
de befugten Person zu unterliegen, heilkundlich-psycho-
therapeutische Tätigkeiten obne Berechtigung nach dem
Psychotherapeuíengesetz vom 16. Juni 1998 (BGBI. I
S. 1311) ausüben.

Einer E¡laubnis bedürfen ferne¡ nach dem Urteil des

Bundesverwaltungsge¡ichts vom 26. August 2009 (AZ:
3 C 19.08) Personen mit abgeschlossene¡Ar¡sbildung zr-r
Physiotherapeutiû/zum Physiotherapeuten, die in eigener
Verantwortung urd ohne ärztliche Ve¡ordûung heilkund-
lich-physiotherapeutische Tätigkeiten ausüben.

Neben ande¡eû Ausschlussgründen wird die HeilFakti-
kererlaubnis gem?iß $ 2 Absatz I Buóhstabe i de¡ E¡sten
Durchltihrungsverordnung zum Heilpraktike¡gesetz vom
18. Februar 1939 @GBLIS.259 - BGBI l[12122-2-1),
zùletzt geände¡t dwch Artikel 2 der Verordnung vom
4. Dezember 2002 (BGBI. I S. 4456, 4458), nicht erteilt,
wenn sich aus einer Llberp¡üfung der Kenntnissç und Fä-
higkeiten der aotragstellenden Pe¡son du¡ch dâs Gesund-
heitsamt ergibt, dass die Ausübung der Heilkunde durch
den Bet¡effenden eine Gefahr für die Volksgesundheit be-
deutetr würde.

1,2

1.3

1.4
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2.1

Erlaubnisvoraussetzungen

Die Voraussetzungen für die Erteilung der E¡laubnis zur
Aùsübung der Heilkunde nach g 2 des Heilpraktike¡geset-
zes und S 2 de¡ Ersten Durchfühungsve¡o¡dnung sind
verfassungskoûform untel Berücksichfigung de¡ hietzu
ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung auszule-
gen und anzuwenden. Insbesonde¡e hat danachjede per-

son, soweit sie nicht als ÁntinlArzl z\gel¿sseri ist, einen
Rechtsanspruch aufErteilung de¡ Edaubds, we¡m sie die
geÌte¡den pe¡sönlichen Vo¡ausse¿ungen nach $ 2 Absa¿ 1

Buchstabe a, 4 f, g und i de¡ E¡sten Durchführungs-
vero¡dnung zum Heilpraktikergesetz e¡füllt. Zu beachten
ist hierbei Folgendes:

S 2 Absatz 1 Buchstabe b de¡ E¡sten Du¡chfüh¡ungsver-
o¡dnung zum Heilp¡aktikergesetz (deutsche Staatsange-
hörigke¡t) ¡st nichtig.

Die,,sittliche Zuver¡ässigkeir" im Sinne des S 2 Absarz I

Br¡chstabe f de¡ Ersten Du¡chfüh¡ungsve¡o¡dmmg zum
Heilp¡aktike¡gesetz ist als be¡ufliche Zuverlässigkeit zu
ve¡stehen, weshalb es daÉufankommt, ob die bet¡effen-
de Pe¡son die Gew¿ih. für eine ordnungsgemZiße Aus-
übung der Heilkuûde bietet.

Das Verbot de¡ Doppeltätigkeit nach ö 2 Absatz I Buch-
stabe h de¡ Ersten Durchführungsverordnung zum Heil-
praktike¡gesetz ist mitArtikei 12 Absatz I Satz I GG nicht
vereirbar und deshalb nichtig.

Zuständigkeiten

Zuständig für d¡e Erreilu¡g der He¡¡praklikererlaubn¡s
sind nach $ 3 Absatz 1 der Ersten Du¡chfüh¡ungsverord-
nung zum Heilp¡aktikergesetz die Landkeise und keis-
freien Stâdte als untere Verwaltungsbehärde.

Ortlich zust¿indig für die Erteilung der Heilp¡aktiker-
erlaubnis ist g¡urdsätzlich die Behörde, in de¡er Zustän-
digkeitsbereich diea¡t¡agstellendePe¡son ihrenWohnsitz
(Hauptwohnung) im Sinne des Melde¡echts oder ih¡en
dauemden Aufe[thalt hat. Die ùtliche Zust¿indigkeit der
urte¡eû Ve¡walturgsbehö¡de wird auch da¡n beg¡ündet,
wenn die antragstellende Person ko¡kete Nachweise da-
rübe¡ vorlegt, dass sie in dem Zustärdigkeitsbe¡eich der
urte¡enVeiwaltungsbehörde ihûeTätigkeit als Heilprakti-
ker ausüben will.

Zuständig für die Überprüfungen der Kenntnisse und Fä-
higkeiten de¡ antragstellenden Person ist das Gesund-
heitsamt der SÞdt Potsdam (Verordnung über Zusrändig-
keiten für die Übeçrüfung von Heilpmktikeranw¿irtern
und Heilpraktike¡anwârteri¡nen vom 12. Februar 1992
IGVBI. rr s. 78).

Erlaubnisverfahren

Die E¡laubnis zur Ausübung der Heilkunde wi¡d aufAn-
trag efeilt. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizu-
fügen:

a) ein tabellarische¡ Lebenslauf,
b) ein amtliches Fühnngszeugnis, das nicht füiher als

einen Monat vo¡ der A¡tragstellung ausgestellt sein
darl

c) eine ErklZirung darüber, ob gegen die anhagstellende
Person ein gerichtliches St¡afuerfahren oder ein staats-
anwaltschaft liches Ermittlungsverfahren anh¿ingig ist,

d) eine ärztliche Bescheinigung, die nicht f¡ühe¡ als ei-
nen Monat vo¡ der Art¡agstellung ausgestellt sein- darf, wonach keine A¡haltspu¡kte dafü¡ vo¡liegen,
dass die a¡t¡agstellende Pe¡son in gesuûdheitlichel
Hinsicht zur Ausübung des Be¡ufs ungeeignet ist,

e) ein Nachweis darüber, dass die a¡tragstqllende pe¡son'
. mindestens die achte Schulklasse abgeschlossen hat,

Ð bei Beaûtr¿gung einer eingesch¡änkteí Heilp¡aktike¡-
erlaubnis ,,Psychotherapie" nach Nummer 6.1 das
Diplom- oder das Master-Zeugnis, bei Beantagung
einer eirgeschränkten Heilp¡aktikererlaubds,,phy-
siothe¡apie" nach Nummer 7 de¡ Nachweis übe¡ den
erlolgreichen Abschluss einer Ausbildung in der
Physiotherapie sowie gegebenenfalls weitere eualifi-
kationsnachweise.

Bei de¡Antragstellung ¡sr der gültige Personalausweis oder
Reisepass vorzulegen.

4.2 Liegen einer oder mehrcrc de¡ in g 2 Absatz I Buchstabe a.

d, fund g der Ersten Durchführungsverordnung zurn Heil-
p¡aktikergesetz genan[ten Versagungsgründe vot ist der
A¡trag von der unte¡en Verwalturgsbehörde abzulehnen,
ohne dass es eine¡ Überprüfung der Kenntnisse und Fä-
higkeiten beda¡f.

4.3 Liegt kein Versagungsgrund vor, leitet die untere Verwal-
tungsbehörde den Ant¡ag und den tabellarischen Lebens-
lauf und gegebenenfalls Nachweise nach Numme¡ 4.1
Buchstabe f dem Gesundheitsamt der Stadt potsdam zu¡
Durchñihrung der überprüfirng dèr Kennrnisse und Fä-
higkeiteû de¡ ant¡agstellenden Person zu.

4.4 Bringt die ant¡agstellende Pe¡son bei der Antagstellung
zum Ausd¡uck, dass sie die Heilkundé ausschließlich auf
dem Gebiet der Psychotherapie oder de¡ Physiotherapie
ausüben will, so ist, wenn die insoweit einschlâgigen
Vo¡aussetzunÉien erfüllt sind die Erlaubnis ausd¡ücklich
und ftirmlich auf dieses Gebiet zu beschr¿i¡ken. Diese
Erlaubnis berechtigt nicht zur Fülrung der rmeingeschränk-
ten Berufsbezeich¡ung,,Heilpraktikeriri,/Heilpralfiker.,.

4.5 Nach durchgeführter Kenntnisüberprüfung erteilt die un-
tercVe¡waltungsbehörde einen Bescheid.

4.5.1 Hat die aût¡agstellende Pe¡sor die rmeingesch inlife Kennt-
nisüberprüfung insgesamt erfolgreich absolviert. erteih
i¡r die unte¡e Ven¡altungsbehôrde die Erlaubnis zurAus-
übung der Heilkuade unte¡ der Berufsbezeichnung,,Heil-
pralilikerio/Heilpraktike¡". Die Form de¡ Erlaubnis rich-
tet sich nach dem Muster de¡ Anlage 1.

4.5.2 Antragslellende Personen. die glaubhaft vers¡chem, s¡ch
ausschließlich im Be¡eich der Psychotherapie heilkund-

2.2

2.3

3.1

3.2
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lich betätigen zu wollen, erhalten, weno die Aktenp¡üfu¡g
nach Numme¡ 6.1 nichts Gegenteiliges ergeben hat oder
sie die Überprüfung nach Nummq¡ 6.2 e¡folgreich absol-
vie¡t haben, von der ùrtelen Vefwaltungsbehörde die
Erlaubnis zu¡ Ausübung der Heilkunde auf dem Gebiet
der Psychotherapie nach dem Muster der Anlage 2.

4.5.3 AahagstellendePersonenmitabgeschlossenerAusbildung
zur Physiotherapeutirtzum Physiotherapeuten, die glaub-
haft versichern, sich ausschließlich auf dem Gebiet de¡
Physiotherapieheilkundl¡ch belätigen zu wollen. erhalten,
wenn sie eine Uberprüfung nach Nummer 7.2 erfolgreich
absolviert haben oder die Aktenprüfung nach Nummer 7.5
nichts Gegenteiliges e¡geben hat, von der unte¡enVe¡wa1-
tutgsbehörde die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde
auf deriÌ Gebiet der Physiotherapie nach dem Muster der
Anlage 3.

4.5.4 Anhäge von antagstellenden Personen, die die Uberprü-
fung nicht erfolgreich abgeschlossen haben und deren Zu-
lassung als Heilpraktikerin/Heilpraktiker daher eine Ge-
fabr für die Volksgesundheit da¡stellen würde, we¡den von
de¡ unte¡en Verwaltungsbehôrde abgelebnt. Der ableh-
tende Bescheid ist mit G¡ünden und einer Rechtsbehelfs-
belebrung zu versehen.

5 Uneingeschr¿inkteKenntnisüberprüfung

5.1 Nach $ 2 Absatz I Buchst¿be i der Erslen Durchñihrungs-
verordnung zum Heilp¡aktike¡gesetz ist die Erteilung der ,

Heilpraldikererlaubnis zu versagen, wenn die Ausübung
der Heilkunde du¡ch die betreffend€ Person eine Gefahr
für die Volksgesundheit bedeuten v/ürde.

5.2 Die Uberprüftng dient der Abwehr von Gefahren hi¡ die
Gesuûdheit einzelner BürgerinrÌen und Bürger und der
Bevölkerung. Sie ist keine Prüfung im Sinne einer Leis-
tungskontrolle zur Feststellung eine¡ bestimmten Qualifi-
kation. Viekneh ist festzustellen, ob der Stand der Kennt-
ûisse und Fâhigkeiten der art¡agstellenden Pe¡son keine
A¡haltspu¡kte dafü¡ bietet, dass eine heilkundlicheTätig-
keit du¡ch sie zu Schäden an de¡ menschlichen Gesund-
heit fü}llen könnte.

ln d¡esem Rahmen muss die Kenntnisüberprüfung alJer-

dings die wesentlichen GegensÍinde unfassen, die für ei-
ne solche Feststellung relevant sind. Dies bedingt, dass ne-
ben de¡ Ke¡ntnis der eirischlägigen gesundheits¡echt-

lichen Vorsch¡iften auch solche fachlichen Grûrldlag€n-
ke¡ntnisse der Medizi¡r zu übe4ti.üfed sihd, ohne de¡en Be-

. herrschung heilkundliche Tàtigkeiten leicht mit Gefahren
fül die menschliche Gesundheit verbunden sein können.

Aufgrund der Uberprüfung muss insbesondere auch fest-
gestellt werden kôûlen, ob die antragstellende Pe¡son die
Grenzen ihrer Fähigkeiten und de¡ Behandlwrgskompe-
terizeû ei[er Heilpraktikerin oder eines Heilpraktike¡s kla¡
erkennt, sich der Gefahl bei einer llberschteitung dieser
Grenzen bewusst und be¡eit ist, ih Handel¡ entsp¡echend
einzurichten.

5.3 Der lJberprüfungsdùchgang besteht aus einem sch¡iíÌ-
lichen und einem mündlichen Teil. De¡ schdftliche TÞil
der tlberprùtung wird vor dem mündlichen Teil durchge-
führt. Überprüfungsdurchg2inge finden mindestens zwe!
mal j¿ihrlich, in der Regel im Mäú und Oktober, statt.

Das Gesundheitsamt der Stadt Potsdam teilt der ant¡ag-
stellenden Pe¡son den TermiII fü¡ den sch¡iftlichen und
mündlichen Überprùfungsteil spátestens vier lvochen
vorher mit. Mit Einve¡ständnis de¡ antagstellenden Per-
son shd küzere Mitteilungsfüsten zu1ässig. Kann die an-
tragstellende Person einen ihr vom Gesundheitsamt der
Stadt Potsdam mitgeteilten Termin nicht ei¡halten, so hat
sie dieses unveøüglich dem Gesùndheitsamt der Stadt
Potsdam mitzìÌteilen.

Bei jeder Uberprüfung hat die a¡hagstellende Pe¡son ne-
ben der Benachrichtigung den gülfigen Personalausweis
oder Reisepass vo¡zulegen.

5.4 Sch¡ifllicherTeil der Uberprüfung

5.4.1 Der sch¡iftliche Teil der Überpdfung ersteckt sich auf
foÌgend€ Sachgebiete:

- GrùndkennhÌisse in der allgemeinen Kra¡kheitslehle,
E¡ke¡m¡ng und Unterscheidung von Volkskankhei;
ten, insbesondere der übe¡t¡agbaren Krankheiten, dqr
StofÊ/r'echselkanÌheiten, der Hezkankheiten, de¡
degenerativen Erkankungen, der bösafigen Neubil-
dungen sowie seelischer Erkankungen,

- Deurung grundlegender Laborwerte.
- gruldlege[de Kenntnisse der A¡atomie und Physio-

logie einschließlich der patbologischen A¡atomie und
Pathophysiologie,
Hygiene, Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen,
Erkennung und Erstversolgung akuter lebensbedro-
hender Zustände und Notfälle,
Berufs- r¡nd Gesetzeskurde, insbesondere rechtliche
GreIlzen der nichläÉ tlichen Ausübung der Heilkwrde,
G¡e¡zen und Gefah¡en diagnostischer und therapeuti-
scher Methoden des Heilpraktikers..

5.4.2 Bei de¡ sch¡ifflichen l.lberprüfung werden der anfagstel-
lenden Person 60 Fragen zur Beantworh¡ng im Antwort-
lVahl-Verfahren gestellt. Fü¡ die Beantwortung der Fø-
gen stehen 120 Minuten zur Verfügung. Werden mindes-
tens 75 vom Hundert der gestellten Prüfungsftagen
zutreffend bea¡two¡tet, wi¡d die antragstelle[de Person
zum mündlichen Teil der Überprüfung zugelassen.

5.4.3 Falls die antragstellende Person den Anforderungen des

sch¡iftlichen Teils nicht gerecht wird wird die Überprü-
fung abgebrochen urd festgestellt, dass angenomrnen
werden muss, dass die Ausübung der Heilkunde durch die
ant¡agstellende Person eine Gefabr für die Volksgesund-
heit bedeuten wü¡de. Die Amtsä¡ztin oder del Amtsaøt
der Stadt Potsdam teilt dies der flìr die Erteilung der Er-
laubnis zuständigen unterer Verwaltungsbehöde mit und
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begdindet die Entscheidung entsp¡echeûd. Das Gleiche
gilt, wenn bei der art¡agstellenden pe¡són w?ih¡end de¡
schrift lichen überpùfu ng Täuschungsve$uche odet sons_
tige Uùegelrn¿ißigkeiten festgestellt worden sind.

5.4.4 llbe¡ den sch¡iftlichen Tèil der überp¡üfung ist von den
Aùfsichtsfüh¡enden eine NiedeNch¡ift zu fertigen, aus der
sich i¡sbesonde¡e die Namen derTÞilnehmer und gegebe_
nenfalls vorgekommene Uûegeknäßigkeitel e¡geben.

5.5 M i.ind l¡cher Teil der überprüfung

5.5.I De¡ rnündliche Teil der überprüfung wird dù¡chgefìihrt
" in Ve¡arfwo.tung de¡Amtsärztin oder des Amtsatztes der

Stadt Potsdam uDter Vorsirz einer Ärzrin oder eines Arz_
tes des Gesundheitsamtes potsdam. Zwei zutachte¡lich
mitwirkende Heilpraktikeri¡¡en oder Heilpraktiker we¡_
den als Beisitzende du¡ch die Amtsä¡ztin ode¡ den Amts_
aút berufen. Die Be¡ùfsverb?inde der Heilpraktiker kön_
nen Vorschläge für die gutachterlich Mitwirkenden un_
terbreiten.

5.5.2 Auße¡ aufdie in Nur¡me¡ 5.4.I genannten Sachgebiete er_
streckl s¡ch der mündliche Teil der überprüñrng auf:

- Tþcbnik de¡ Anam¡eseerhebung, Methoden der un_
mittelba¡ed Krankenùnte¡suchungen (zum Beispiel
lnspekf ion. Palpation. perkussion. Auskultation, Re_
flexprüfung, Puls- und Blutdruckmessung),

- diagnosúsche Verfahrensweisen,
- Inj ektio¡stechnik.

Bei a¡kagstellenden personen, die sich auf einem beson_
deren Fachgebiet heilp¡aktisch betätigen wollen, hat sich
die überprüfung auch da¡aufzu richten, ob sie die inso_
weit erfo¡derlichen besonderen Kenntnisse und Fähiekei_
ten besitzen. Zu dieser ürberprüftrng ist das Cesundhli¡s_
amt be¡echtigt, damit siche¡gestellt ist, dass von de¡ Tä_
tigkeit de¡ antragstellenden pe¡son auch aufdiesem Fach_' gebietkeine gesuÍdheitliche cefakfürdieAllsemeiûheit
und fiir den Finzelnen ausgehr.

5.5.3 Im mündlichen Teil de¡ überpdfung sirid die F¡agen in
fieie¡ Form zu beantworten. De¡ antagstellenden peßon
kann auch eine pnktische Aufgabe gestellt werden, die sie
in Anwesenheit aller Mitglieder der überp¡üfungskom_
mission zu e¡ledigen hat.

Die mündliche ùberprülìrng soll pro person nichl meh¡
als I Stunde dauern. Es kann in Gnjppe[I bis zu 4 perso_

nen übe¡prüft we¡den.

5.5.4 Aufgrund des Ergebnisses de¡ mü¡dlichen überp¡üfune
entscheidel das vorsirzende Mirglied der üU..pån g.l
koûmission ûachA¡hörung der gutachte¡lich mitwilken_
den Beisitzer, ob bei der anftagstellelder pe¡sonAnhalts_
punkte dafür vorliegen, dass die Ausübung de¡ Heilkunde
du¡ch sie eine Gefahr für die Volksgesundheit bedeuter
würde. Das vo¡sitzende Mitglied unterrichtet die aût¡as_
stellende Person über das Ergebnis der überprüftrng und
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teilt dieses der für die Erlaubniserteilùng zust¿hdigen un_
te¡en Ve¡waltungsbehö¡de mit.

5.5.5 Ûbe¡ den mündlichen Teil der überprüfung ist eine Nie-
dercch¡ift zu feftigen, aus der Gegensta¡d Ablaufund E¡_
gebnis der l.lberprüñmg, die gutachterlichen Äuße¡ungen
der bereiligren Heilprakriker und gegebenenfalls vorle_
kommene Unregelmäßigkeiteû he¡vorgehen. Mit Einve¡
st¿indnis det ant¡agstellenden pe¡son kann die müûdliche
Lrberprüfung mit Hilfe eines Tont¡äge¡s aufgezeich¡et
we¡den.

5:6 Überprüfungsunterlagen

Nach Abschluss de¡ Kenntnisübe¡p¡üfung ist de¡ über_
. prüften Person aufAnkag Ehsicht in die überprüfungs_

unterlagen zu gew¿ihten, soweit deren Ke¡ntnis zu¡ Gel_
tendmachung oder Verteidigung ih¡er ¡echtlichen Intercs_
sen erforde.lich ist. Die Aktenei¡sicht e¡folgt bei dem ce-
sundheitsamt potsdam als akte¡lführende Behö¡de. ürbe¡_
prüfungsunterlagen sird mindestens zehn Jahre rach
¡echtskäftigem Abschluss des Verwaltungsverfahrens
aufzubewal¡¡en.

6 EingeschränkteKerrtnisüberprüfung,,psychothera_
pi"':

6.1 Bei antagstellenden Pe¡sonen, die den von eiûe¡ i ¿indi-
schen oder als gleichgestellt anerkannten ausländischen
Hochschule verliehenen akademischen Grad eines Dip_
lom-Psychologen oder Masters in psychologie ñihren
dürfen und glaubhaft ve¡sichem, sich ausschließlich im
Bereich der Psychotherapie heilkundlich betàtigen zu wol_.
len, ist grudsâtzlich von einer überprùfung ilrer Kennt_
nisse und F¿ihigkeiten im Si¡¡e des S 2 Absati I Buchsta_
be i der Ersten Durchîihrungsverordnung zum Heilprak_
tikergesetz abzusehen, we¡¡ das Fach ,,Klinische psycho_
logie" TeiL ilu.er Diplom- oder Masterprüfung wæ. Es
e¡folgt lediglich eine überprüfung nach Aktenlage durch
die zust¿indige untere Ve¡wâltungsbehörde.

Bestehen Zweifel an de¡ Anerke¡¡ungsl¿ihigkeit vo¡ge-
legter Diplomurkunden oder prüfungszeugnisse, holt die
urte¡e Verwalhngsbehö¡de als G¡undlage für das weite¡e
Verfabren eine Stellungruhme des Ministe¡iums für Wis_
senschaft, Forschung und Kultur ein. Bei Zwçifelsfrasen
im ZusammenÌìang mir auslZindischen Abschlüssen kann
eme gutachterliche Stellungnahme der Zentralstelle fü¡
ausl¿indisches Bildungswesen (ZAB) beim Seketariat de¡
st¿indigen Konferenz der Kultusmidste¡ de¡ Ldnde¡. Len_
nésrraße 6.511l3 Bonn {zab@knk.org) eingeholr wer-
den. Empfehle¡swert ist weite¡hin eine Reche¡che in de¡
Datenbank der ZAB untet wìrw.anabin.de.

A¡ûagstellende Personeû, die nicht über die Vo¡ar¡sset_
zungen nach Absatz I ve¡fìigen, müssen sich einer übe¡_
prüfung durch das Gesundheitsamt potsdam unte¡ziehen.

0.2 Der Úberprüfungsdurchgang besteht aus einem schrift-
lichen und einem mündlichen Teil. Dèr sch¡iftliche Teil

Qr



Amtsblâtt für Brandenbù¡g Nr l2 vom 28. M¿jrz 2012

mal jährlich statt.

Das Gesundheitsamt der Stadt potsdam teilt de¡ ant¡as-
stellenden Person den Termi¡ ñir den schriftlichen un'd
mündlichen Ürberprüfungsteil spätestens vie¡ Wochen
vorher mit. Mit Einvelstäûdnis de¡ antragstellenden per-
son sind kürze¡e Mitteilungsfüsten zulässig. Kann die a¡_
tragstelle[de Person einen ilr vom Gesuûdheitsamt der
Stadt Potsdam mitgeteilter Termin nicht einhalten, so hat
sie dieses unverzüglich dem Gesxndheitsamt de¡ Stadt
Potsdam mitzuteilen.

Beijeder Ürberprüfung hat die ant¡agstellende pe¡son ne-
ben der Benach¡ichtigung den gùltigen personalausweis

oder Reisepass vorzulegen.

SchriÍÌlicher Teil der ùberprütung

Bei de¡ sch¡iftlichen ürberprüfung werden der a¡tragstel_
lenden Pe¡son 28 F¡agen zu¡ Beantworhrng im Antwort_
Wahl-Verfahrcr gestellt. Fü¡ die Beantwortung der Fra_
gen stehen 55 Minuten zur Verfügung. Werden mindes_
teff 75 vom Hundert de¡ gestellten prüfungstagen zu_
treffend beantwortet, wird die alt¡agstellende perso¡t zul
mùndlichen überprüfung zugelassen.

Die Nummem 5.4.3 und 5.4.4 gelten entsprechend.

Im Rahmen de¡ sóh¡iftlichen überprüfung sind insbeson-
de¡e aus¡eichende KenrÌtnisse der psychologischen Diag_
nostik, der Psychopathologie und der klinischen psycho_

logie nachzuweisen.

6.4 l\4 ündl icher Teil der úberprütung

6.4.I Fü¡ die Du¡chführung der mündlichen übe.p¡üfung gilt
die Nummer 5.5.1 mit folgenden Maßgaben:

Als Beisi¡zende für die üterprüfung sind heranzuziehen:
Eine Fach¿i¡ztir/ein Facharzt fü¡ psychiatrie ode¡ eine
Fachärzfinl ei¡ Fachatzt für Ne¡veûheilkunde jeweils mit
Zusatzbezeichmrng,,Psychothe¡apie.. oder,,psychoana_
lyse" oder eine Fach¿i¡áin/ein Facharzt für psychothe¡a_
peutische Medizin oder eine Psychologische psychothe_

rapeutirÌ/ein Psychologischer psychotheøpeut. Zusätz_
lich soll eine nach g I des Heilpraktikergesetzes tätige
Person herangezogen werden.

Die Nummern 5.5.4 und 5.5.5 sowie 5.6 gelte¡Ì entsp¡e_
chend.

Die Nùrnrne¡ 5.5.3 gilt mit folgeride¡ Maßgabe: Die münd_
liche Überpräfung soll pro person wenigstens 20 Minu-
ten, höchstens 30 Minuten dauem.

6.4.2 lm Rahmen der mündlichen ü¡berprüfìrng sind insbeson-

, dere die unte¡ Nummer 6.3 genantrter Kenntnisse rach_
zuweisen. Die antragstelle¡de person muss aus¡eichend

Kennt¡ris übe¡ die Abgrenzung heilkundliche¡ Tätigkeit,
insbesorderc im psychothe¡apeutischen Beleich, gegen-
übe¡ der den ¿i¡ztlich und allgemein als Heilp¡aktiker t¿iti-
gen Pe¡sonen vorbehaltenen heilkundlichen Behandlun-
gen besitzen sowie ausreichende diagnostische Fähigkei-
teû in Bezug auf das einschlägige Krankheitsbild haben
und die Befâhigurg besitzen, die patienten entsÞ¡echeûd
der Diagnose psychotherapeutisch zu behândeln.

Eingeschränkte Ketrntnisüberprüfung,,physiothera-
pie"

7.1 Gemäß den Vo¡gaben des BundesverwaltungsgerÌchtes
vom 26. Augllsl 2009 (Az.: I C ¡9.08 t haben anlragsrel-
lende Pe¡sonen mit abgeschlossener Ausbildung in der
Physiothe¡apie, die glautrhaft versichern, sich ausschließ_
lich im Bereich der Physiotherapie heilku¡dlich betätigen
zu wollen, bei E¡füllung der sonstigen persönlichen Er_
laubnisvonussetzungen nach $ 2 Absa¿ I der E¡stel
Durchführungsverordnùng zum Heilp¡aktikergesetz ei_
nen Ansp¡uch auf eine eingeschr¿inkte Ke¡ntnisùberp¡ü_
fung im Bereich der Physiolherapie.

Im Rahmen der eingeschränkten Ke¡¡tnisübe¡prüfung
,,Physiothe¡apie" hat die antragstellende petson zù zei_
gen, dass sie ausreichende Ke¡ntnisse übe¡ die Abs¡en-
zung der heilkundlichen Tärigkejr als physiorhera¡reu-

tinÆhysiothe¡apeut gegerÌübe¡ den den À¡zti¡rnen und
Arzten ùnd den uneingeschränkt tätigen Heilp¡aktikerin_
nen und Heilpraktike¡n vorbehaltenen Behandluagen be_
sitzt und übe¡ aùsreichende diagnostische F¿ihigkeiten in
Bezug auf die einschlägigen lkanklÌeitsbilder verfüst.
Zudem sind ausreichende Ken¡tnisse in Berufs- und Ge-
setzeskunde einschließlich de¡ ¡echtlichen G¡e¡zen de¡
nicht¿irztlichen Heilkundeaùsübung ûachzuweisen.

Die antragstellende Person hat nachzr¡weisen, dass sie in
der Lage ist, im Rabmeû von typischen Beschwerdebil_
dem der Physiorherapie unter Berijcksichrigung differen-
zialdiagnostischer Erwägungen eine (E.st-)Diagnose zu
e¡stellen und dabei zu e¡kennen, ob und inwieweit zü nä-
ìe¡en Abkl¿i¡ung weiter gehende UrteNrchungen oder
bestimmte diagnostische Ve¡fah¡en erfo¡derlich sind für
die die Patientìn odef de¡ patient a¡ eine Árztin oder einen
Arzt zu verweiseû ist (zum Beispiel ¡adiologische Abklä_
rung, Messung de¡ K¡ochendichte und ÄÌr¡liches). Die
BefÌihigung, eine umfassende Diferenzialdiamose zu
stellen. isr nicht Cegenstand der úberprüñrng.

Nicht Gegenstand der überprüfung sind ebenso Keûntnisse
und FZihigkeiten, welche die antBgstellende person fü¡ das
beabsichtigte Tätigkeitsgebiet ùnd auch für differe¡zial_
diagûostische E¡wâgu¡rgen nicht beûötigt odû die sie auf_
grund ihrcr Ausbildung in der physiotherapie schotr besitzt.

7.2 Dgr Ube¡pdfungsdurchgarg besteht aus einem scb¡ift-
lichen und einem mündlichen Teil. De¡ sch¡iftliche Teil
de¡ Ube.prüñÐg wird vo¡ dem mündlichen Teil durchee_
führt. Überprüfungsdurchgänge tinden mindestens eln-
maljährlich statt.

der Lrberprüfung wird vo¡ dem mündlichen Teil du¡chqe-
führt. Übe rprü ñrngsd urc hgZinge finden in der Regel zwei-
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Das Gesundheitsant d€r Stadt Potsdam teilt der antragstel-

lenden Persor den Te¡min fü¡ den schriftlichen und münd-
lichen Überprüfungsteil spätestens vie¡ Wochen vo¡her mit.

Mit Einversúindnis del anhagstÊllenden Person sind kürze-
re MitteilungsfristerÌ zul¿issig. Ka¡n die antragstellende Pet-

son einèn ih¡ vom Gçsundheitsamt der Stadt Potsdam mit-
geteilten Tþrmin nicht einhalten, so hat sie dieses uwerzüg-
lich dem Gesundheitsamt d€r Stådt Potsdam mifzuteileû.

Bei j eder i-Iberprüfung hat die antragstellende Person rie-

ben der Benachichtigung den gültigen PersonaÌausrreis

oder Re¡sepass vorzulegen.

Sch¡ntlcner lerl oer uÞerprurung

Bei der sch¡iftlichen Üterp¡üfurg werdet de¡ arit¡agstel-
lenden Person 28 Frageû zur Beantwortung im Antwort-
Vy'ahl-Verfahre[ gestellt. Fù die Beantwortung der FÉ-
gen stehen 55 Mim¡ten zur Verfügung. Werden mindes-
tens 75 vom Hundert de¡ gestellten P¡üfungsfragen zu-

treffend beantwortet, wi¡d die antragstellende Pe¡son zur
mündlichen Überprüñ::rg zugelassen.

Die Nummem 5.4.3 und 5.4.4 gelten entsprecbend.

Mündlicher Teil der Uberprüfung

Für die Durchführung der rnündlichen Ûberprüfung gilr
die Numme¡ 5.5.1 mit folgenden Maßgaben: Die Beisit-
zenden sollen übe¡ folgende Qualifikation verfügen:

a) Eine Fach¿iztiú/ein Fachaxzt aus einem klinisch-prak-
tischer Fachgebiet, in dem K¡ankheitsbilde¡ behan-

delt werden, die auch in dem von der antragstellenden
Person beabsichtigten Tätigkeitsgebiet relevant sind,

ode¡ ein Arzleine Arztin, die als Lehrkraft an einer
Phys¡otherapieschule tätig ist, sowie

b) eine Heilpraktikerin /ein Heilpraktiker, nach Möglich-
keit mit einer aufdas Gebiet der PhvsiotheraDie be-
schr2inkten Heilpraktikererlaubnis.

Die Nummem 5.5.4 und 5.5.5 sowie 5.6 gelten entspre-

chend. Die Numme¡ 5.5.3 gilt mit folgenden Maßgaben:

Die mtindliche Úberprüfung soll pro Pe¡son rrenigstens
20 Minuten, höchstens 30 Minuten dauern. kn Rahmen

der mündlicher Üterprüfung soll die einschlägige fach-
liche Vorbildung und das beabsichtigte Tâtigkeitsgebiet
der a¡tragstellenden Pe¡son Berücksichtigung finden.

Auf die Überpúfuûg naðú den Numme¡n 7. I bis 7.4 ka¡n
im Einzçlfall veúichtet werden, wg¡n die ant¡agstellende
Person eine staatlich aûerkannte oder gleichwertige Aus-,

Fort- oder'Weiterbildung erfolgreich abgescltlossen hat,

du¡ch welche insbesondere die gemäß Nummer 7.1 nach-

zuweisenden Kenntnisse zur Erstellung einer (E¡sÐDiag-
nose in Abg¡enzung zul ¿irztlichen und uneingeschränkt
heilpraktischen Tätigkeit sowiè in Berufs- und Gesetzes-

ku:rde abgedeckt sind. Die Entscheidung trifft die untere
Verwaltungsbehörde nach Prüfung aller vorgelegten.

Zeugnisse und sonstigen Nachweise übor absolvie¡te Shr-

dieng¿inge und Zusatzausbildungen.

Kosten

Die Überprüfung von arhagstellenden Parsonen zu¡ be-
rufsmäßigen Ausübung der Heilkutde ohne Bestallung
und die Entscheidung übe¡ die Erteilung der Heilpraktiker-

e¡laubnis ist nach den Tarifstellen 7.13.2.1, 7.13.2.2 tnd
7. 1 3 .3 der Anlage 2 de¡ Gebilhrenordnu¡g des Mìnisteri-
r¡ms für Umwelt, Gesundheit und Verbrauche¡schutz vom
22. Novembe¡ 2011 (G\Bl. II Nr 77) gebührenpflichtig.

Die Auslagen des Gesu4dheitsamtes der Stadt Polsdam

ñir die Zahlung von Entschädigungen für die nicht dem

Cesundheirsamr angehörenden Persone¡. die bei de¡ Übe¡-
prüfung mitwirken, sind in den Gebühren enthalten,

Widerspruchsverfahren/Gutachterausschuss

Wird gegen einen ablehnenden Bescheid de¡ unteren Ver-
waltungsbehörde aus Gründen, die die Überprúfung der

Kennhisse und Fähigkeiten des A¡tragstelle¡s betreffen,
rly'iderspruch erhoben oder soll eine Heilpraktikererlaub-
nis nach $ 7 de¡ E¡sten Du¡chfüh¡ungsverordnung zum
Heilpraktikeryesetz zurùckgenommen werden, so ist vor
Eltscheidung de¡ zust¿indigen u[teren Verwaltungsbehör-
de der Gutachterausschuss zu hören. De¡ Gutachteraus-

schuss hat seinen Sitz beim Gesutdheitsamt der Stadt

Potsdam.

Berufu ng des Gutachterausschusses

Der Gutachte¡ausschuss besteht nach $ 4 Absatz 1 der
Ersten Dwchführungsverorilnung zum Heilpraktiker-
gesetz aus eirer oder einem Vorsi¿enden. die weder Àrz-
tiri/Azt noch Heilpraktikerin/Heilpraktiker sein darf, so-

wie aus zwei Ärztinnen ode¡ Ä¡zten und zwei Heilprakti-
kçri¡rnen ode¡ Heilpraktikem. In den Fällen der einge-
schränkten Kenntnisüberprüfung,,Psychotherapie" be-

steht de¡ Gutachte¡ausschuss ¡eben der oder dem Vorsit-
zenden aus zwei Fachá¡zti¡nen oder Fachäráen rmd zwei

nichtârztlichen Psychotherapeuti¡¡en ode¡ Psychothera-

peuten im Sinne der.Nummer 6.4. 1 . In defl Fälleri de¡ ein-
geschränkten Kenntnisüberprüfung,,Physiotherapie" be-

steht de¡ Gutachterausschuss neben der oder dem Vo$it-
zenden aus zwei Fach¿irztinnen oder Fachâzten und zwei
Heilpraktikerinnen und Heilpraktikem im Sinne der
Nummer 7.4. Die Mitgliede¡ und stellvert¡etenden Mit-
glied€r \rerden jeweils für die Daue¡ von zwei Jahten

durch das Ministe¡ium fiir Umwelt, Gesuridheit und Ver-

b¡auche¡schutz berufen. Die Geschâftsfübrung des Gut-
achte¡ausschusses obliegt dem Gesurdheitsamt de¡ Stadt

Polsdam.

Dem Gutachterausschuss sind die Überprùfungsùnte¡la-
gen zur Verfügung zu stellen. Er nimmt zu der durchge-
fübrten Überprüfung unter Bedcksichtigung de¡ Wider-
spruchsbegründung gegenüber der Widersp¡uchsbehö¡de
Stellung. Vo¡Abgabe seiner Stellungnahme kann de¡ Gut-
achte¡ausschuss dre widerspruchsführende Person a¡hô-
ren. In besonders gelagerten Eirzelfállen ka¡n die Auf-
fassung der Mitglieder des Gutâchte¡ausschusses auch im
scfuiftlichenVe¡fahren eingeholt werden.

9.1

ù)

'1.4

9.2

7.5

9.3
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9.4 Ê¡geht ein ablehnender Widerspruchsbeschei{ beinhaltet
die nach 0 l8 Absatz I Satz 1 des Gebührengesetzes für
das Land Bnndenburg (GebGBbg) vom 7. Juli 2009
(GVBI. I S. 246) festzusetzende Widerspruchsgebühr
auch gegebenenfalls erforderliche Entschâdigungszah-
lunge[ an die Mitgliede¡ des Gutachte¡ausschusses.

U bergan gsbestimmungen/Inktaf ttreten

Diese Richtlinie tritt am Tage nach iker Veröffentlichung
in Kraft. Gleicbzeitig tritt die Richtlinie des Ministe¡iums

fü¡ A¡beit, Soziales, Gesundheit und Frauen zur Durch-
führung des Heilp¡aktikeryesetzes vom 12. September 2001
lABl. S. 645) außer Kraff.

10.2 Fü¡ vo¡ Inkrafttreten dieser Richtlinie gestellte Antäge,
die nach Numme¡ 6.2 oder 6.3 der bisherigen fuchtlinie
zu beurteilen waren, bleiben insoweit die bisherigen Re-
gelungen anwendbar, we¡n die vo¡zunehmende mündli-
che Überprüfung erfolgreich absolvierf und das Verfahren
auch im Übrigen bis zum 3 1 . Dezember 2012 abgeschlos-
sen wi¡d.

.{nlage I
(Zu Nummer 4.5.1)

10

l0.t

Erlaubnis zurAusübung der lleilkunde ohne Bestallung

Frau,/He¡r

geb. am..............:.................................. in

@

wird hiermit gemäß $ I Absatz I des Gesetzes über die berufsmâßige Ausübung der Heilkunde oh¡e Bestallung (Heilpraktikergesetz)
vom 17. Februar 1939 (BGBLIll2122-2) d.,e E¡laubnis erteilt, die Heilkunde obne Bestallung berufsmäßig auszuüben.

SieÆr hat die Beru tsbezeichnung .. He i lpraktikerin /Fl e i lpraltiket' zu führen.

Die Landràr¡n/Der Landrat
Die Oberbürgermeisterin /Der Oberbúrgermeister
-Amt-

des Landkeises/der Stadt

Ort, Daturn

(Siegel)
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Anlage 2
(Zu Nummer 4.5.2)

Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ¿uf dem Gebiet der psychotherapie

F¡au,/He¡¡

(Siegel)

Anlage 3
(ZuNummer4.5.3)

Erlâubnis zurAusübung der lleilkunde aufdem Gebiet der physiother¿pie

geb 4m................................... ............. nr.........

wird hiermit gemäß $ 1 Absatz I des G^ese -'es über- die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallùng (Heilp¡aktikergesetz)vom lT Februar 1939 (BGBr.\r2122-2) nre¡bindung mit de;u;;;iã"riî"*c 
"o- zo. Augusr 2009 (AZ:-3 c to.ot; ai" r.tuoblnis erteilt' die Heilkunde ohne Bestallung ausschließliãh auf dem G"tiJãr, riyriott 

".upie 
nach de¡ Richtlinie des Ministe¡iums fürumwelt' Gesundheit undVe¡brauche¡schutz des Landes B¡andenb*g.rorni. rraa." zorz (ABl. s. 41g) auszuüben.

SieÆ¡ hat die Berufsbezeichntmg ,,Heilpraktikerirr,tleilpraktiker, beschr¿i¡kt aufdas Gebiet de¡ physiothe¡apie,, zu füh¡en.

Die Lanúätin/Der Landrat
Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeister

des Lardk¡eises/de¡ Stadt

On, Darum

(Siegel)

geb. am.........................,....................... in..

w ird h iermit gemziß $ f A bsatz I des Geserzï 
,"b:, 9b hi,"ßTilige Ausü bung der Heilkunde ohne Besrallung ( Heilprakrike¡gesetz)vom i T Februar l03 e { Bc B l. rll 2122-2 ) die Ertaubn is erreirt. die H.Ïu""Ji 

""-¡ri 
e".,¡ l-r'"rr*r,iàn,ì"¡î,î,ï"ìo'åï[i", 0". ,rr.no-the¡apie ûach de¡ Richtlinie des Ministeriurns rri¡ umwett, éesun¿¡i-i-t-uìã lä¡ru,r"t 

"r.ct 
ot" ¿es Landes Branderburg vom 8. Mä¡z2012 (ABl. S. 419) auszuüben.

sie/Er hat die Berufsbezeichnung ,,HeilpraktikerirL/Heilprakriker, besch¿inkr aufdas Gebiet der psychothempie,, zu fliluen.

Die Landräti n-lDer Land¡ât
Die Oberbtilgermeisterin/De¡ Obe¡bü¡ge¡meiste¡

des Landi<reises/de¡ Stadt

Ort, Datum


